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§ 1 Problemstellung 

Die Untersuchung befaßt sich mit den unterschiedlichen Formen, in denen 
Gesellschafter in Abweichung vom typischen Erscheinungsbild eines privat-
rechtlichen Verbandes dessen interne Willensbildungs- und Entscheidungspro-
zesse dem Einfluß Außenstehender öffnen. Die Bandbreite praktischer Fallkon-
stellationen ist groß und betrifft alle Gesellschaftsarten. Sie reicht vom einzelfall-
bezogenen Stimmbindungsvertrag eines Gesellschafters mit einem Nichtgesell-
schafter bis zur Errichtung eines statutarischen Beirats, in dem Gesellschafts-
fremde weitreichende Befugnisse im Rahmen der Verbandsorganisation wahr-
nehmen. Eine fallgruppen- und zugleich rechtsformübergreifende Aufarbeitung 
der damit verbundenen Fragen fehlt bisher. Diese Lücke soll mit der vorliegen-
den Arbeit geschlossen werden. Sie versteht sich als Beitrag zu den Bestrebungen 
um die Entwicklung eines „Allgemeinen Teils des Gesellschaftsrechts". 

Es geht um ein Problem der Privatautonomie-. Einerseits berührt der Außen-
einfluß die Freiheit der Gesellschaft und ihrer Mitglieder zu selbstbestimmter 
Regelung eigener Angelegenheiten. Andererseits geht eben dies auf eine privat-
autonome Entscheidung aller oder jedenfalls einiger Gesellschafter zurück. Wer 
auf Autonomie verzichtet, macht von ihr Gebrauch. Preisgabe von Autonomie 
ist eine Variante der Wahrnehmung von Autonomie. 

In der bisherigen Diskussion ist dieses Spannungsverhältnis nicht immer hin-
reichend akzentuiert worden. Das Augenmerk wird häufig nur auf die erste Be-
deutungskomponente des Autonomiebegriffs gelegt, die angeblich zwingende 
Unabhängigkeit des Willensbildungsprozesses einer Gesellschaft von rechtlich 
institutionalisierten Einflußnahmen Außenstehender. Bei dieser Sichtweise ge-
rät sehr schnell der eigentliche Ausgangspunkt der Problematik aus dem Blick-
feld. Zur Debatte steht nicht die Autonomie der Gesellschaft und ihrer Mitglie-
der schlechthin, sondern der Verzicht auf Selbstbestimmung durch eine ihrer-
seits autonome Entscheidung. Grundsätzlich hat aber eine dem Prinzip der Pri-
vatautonomie verpflichtete Gesellschaftsordnung jede eigenständige Gestal-
tung gesellschaftsrechtlich relevanter Rechtsbeziehungen zu respektieren. Wer 
dem Außeneinfluß im Gesellschaftsrecht Grenzen setzen will, muß deshalb 
gleichzeitig Grenzen der Preisgabe von Selbstbestimmung benennen können. 

Die Geltung von Wertmaßstäben der Privatautonomie kann dabei im Grund-
satz vorausgesetzt werden. Deren Stellenwert im Gesellschaftsrecht wird zwar 
durchaus unterschiedlich eingeschätzt. Das erweist sich etwa an der seit Jahr-
zehnten geführten und erst jüngst im Zusammenhang mit der Zulassung der 



2 § 1 Problemstellung 

GmbH & Co. KGaA erneut aktuell gewordenen Diskussion um Typenzwang 
und Typengesetzlichkeit im Gesellschaftsrecht, an der Auseinandersetzung um 
die Einbindung des Gesellschaftsrechts in wirtschafts- und sozialpolitische Mo-
dellvorstellungen, oder auch an der Frage nach der Inhaltskontrolle von Gesell-
schaftsverträgen bei Publikumsgesellschaften. Aber bei keiner dieser oft ganz 
grundsätzlich geführten Debatten wird der Ausgangspunkt selbst von vornher-
ein in Zweifel gezogen: die Einbettung des Gesellschaftsrechts in das Privat-
recht und seine Prinzipien. Diskutiert werden lediglich die Grenzen der Privat-
autonomie im Gesellschaftsrecht. 

Auch in dieser Hinsicht bedarf es für die Zwecke der vorliegenden Untersu-
chung keiner umfassenden Standortbestimmung. Es soll nur ein Teilausschnitt 
der Problematik erforscht werden, nämlich die freiwillige Preisgabe souveräner 
Entscheidungsmacht des einzelnen Gesellschafters oder der Gesellschafterge-
samtheit. Dabei bleiben selbstverständlich einzelne Argumentationsmuster der 
soeben erwähnten Auseinandersetzungen nicht ausgeblendet. Ihre Bewertung 
im Zusammenhang mit der konkreten Fragestellung des Außeneinflusses im 
Gesellschaftsrecht wird in Teilen die Grundsatzdebatte spiegeln. Abstrakte 
Festlegungen sind aber weder angestrebt noch angezeigt. Der allgemeine Cha-
rakter der vorliegenden Analyse beschränkt sich auf den Versuch der Entwick-
lung eines in sich stimmigen Modells der Grenzen privatautonom legitimierter 
Formen des Außeneinflusses im Gesellschaftsrecht. 

Dazu bedarf es einer fallgruppenübergreif enden Betrachtungsweise. Als Ein-
zelerscheinungen des Außeneinflusses zu berücksichtigen sind demnach Bei-
ratsverfassungen unter Beteiligung von Nichtgesellschaftern, die Einbeziehung 
Dritter bei der Ausübung des Stimmrechts sowie bei der Wahrnehmung organ-
schaftlicher Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnisse im Personengesell-
schaftsrecht, Drittbindungen des Stimmrechts einzelner oder aller Gesellschaf-
ter, ferner organisationsrechtliche Verpflichtungen der Gesellschaft selbst sowie 
schließlich schuldrechtliche Nebenabreden zwischen Gesellschaftern unterhalb 
der Ebene des Gesellschaftsvertrags. Nicht selten können mehrere der genann-
ten Möglichkeiten einander funktional gleichwertig sein. Für die vorliegende 
Untersuchung stellt sich dabei weniger die Frage nach der im konkreten Fall 
sinnvollsten praktischen Ausgestaltung. Es muß vielmehr darum gehen, in den 
verschiedenen Problembereichen nach einheitlichen Argumentationsmustern 
zu suchen und auf dieser Basis einheitliche Maßstäbe für Zulässigkeit und Gren-
zen des Außeneinflusses im Gesellschaftsrecht zu entwickeln. Dazu muß nach 
Parallelen und Unterschieden hinsichtlich der Modifikation der Willensbildung 
der Gesellschaft gefragt werden, nach der jeweiligen Reichweite des Außenein-
flusses, nach den Möglichkeiten der Gesellschafter, sich wieder davon zu lösen, 
nach Rechten und Pflichten des Nichtgesellschafters, sowie schließlich danach, 
in welcher Weise unterschiedliche Regelungsebenen miteinander in Einklang 
gebracht werden können. 
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Die Problematik des Außeneinflusses im Konzern wird in die Analyse nicht 
einbezogen. Die oben genannten Fallkonstellationen sind zwar innerhalb von 
Konzernverbänden ebenfalls nachweisbar. Auch im Konzernrecht geht es im 
Kern um Abweichungen vom Typus der autonomen Gesellschaft. Der poten-
tielle Interessenwiderstreit zwischen abhängigem und herrschendem Unter-
nehmen ist sowohl für den Vertrags- als auch für den faktischen Konzern ein 
Leitmotiv der Diskussion und wird sogar dann berücksichtigt, wenn ein Mehr-
heitsgesellschafter zugleich anderweitige unternehmerische Eigeninteressen 
verfolgt. Anlaß zu einer Intervention sieht das Konzernrecht aber nur im Falle 
eines Konflikts zwischen einem herrschenden und einem abhängigen Unter-
nehmen. Das macht den Unterschied zur Aufgabenstellung der vorliegenden 
Untersuchung aus, die sich auf die Problematik des Außeneinflusses unterhalb 
der Ebene eines derart „verdichteten" Interessenkonflikts konzentriert und im 
übrigen ganz generell die Grenzen privatautonomer Einbeziehung Dritter in 
gesellschaftsinterne Entscheidungsprozesse betrachtet, ohne daß es auf deren 
Eigenschaft als Unternehmen im Sinne des Konzernrechts ankäme. 

Die angestrebte Modellbildung erfordert nicht nur einen fallgruppenüber-
greifenden Ansatz, sondern auch eine rechtsformübergreifende Betrachtung. Sie 
muß deshalb mit der Aktiengesellschaft, der Genossenschaft, der GmbH und 
den Personengesellschaften jedenfalls die praktisch wichtigsten Gesellschafts-
formen erfassen. Der Außeneinfluß im Gesellschaftsrecht spielt zwar je nach 
Art der Gesellschaft eine unterschiedliche Rolle: eine relativ untergeordnete et-
wa bei der Aktiengesellschaft, eine relativ bedeutende vor allem bei der GmbH. 
Das hängt mit verschiedenartigen praktischen Bedürfnissen sowie der Mitglie-
derstruktur des jeweiligen Gesellschaftstyps zusammen, beruht aber vor allem 
auf unterschiedlichen normativen Vorgaben. Solche Vorgaben sind ebenso 
selbstverständlich zu respektieren wie es Einzelfragen gibt, die nicht für alle Ge-
sellschaftsformen auftauchen. So sind organschaftliche Geschäftsführungs- und 
Vertretungsrechte von Nichtgesellschaftern nur bei den Personengesellschaften 
und der Genossenschaft ein Thema. Dennoch ist das Problem der Grenzen des 
Außeneinflusses im Gesellschaftsrecht nicht rechtsformspezifischer Art. In 
welcher Weise einzelne Gesellschafter Außenstehende bei der Ausübung ihres 
mitgliedschaftlichen Stimmrechts einbeziehen können, wirft im Grunde bei al-
len Gesellschaftsformen übereinstimmende Fragen auf. Gleiches gilt bei der 
Einbeziehung von Nichtgesellschaftern in die Gesellschaftsorganisation überall 
dort, wo das Gesetz vom Grundsatz der Gestaltungsfreiheit ausgeht, also bei 
der GmbH und den Personengesellschaften. Stets geht es darum, die Grenze 
privatautonomer Preisgabe von Selbstbestimmung zu ermitteln. 

Zu Beginn der Analyse hat eine tatsächliche Bestandsaufnahme zu stehen, bei 
der zunächst Zielsetzungen, rechtliche Gestaltungsformen sowie Gegenstände 
und Reichweite des Außeneinflusses im Gesellschaftsrecht erarbeitet werden 
(§2). Der anschließende Querschnitt durch die Diskussion in Literatur und 
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Rechtsprechung muß sich daran orientieren, daß der Außeneinfluß im Gesell-
schaftsrecht bisher vorwiegend für Teilaspekte untersucht worden ist, generelle 
Fragestellungen selten sind und dementsprechend selbst für die bloße Darstel-
lung von Meinungsständen nur partiell auf Vorarbeiten Bezug genommen wer-
den kann. Es werden demnach bereits vorhandene Diskussionsfelder aufgegrif-
fen, also der Außeneinfluß im Rahmen von Beiratsverfassungen (§ 3), die Wahr-
nehmung von Mitgliedschaftsrechten einzelner Gesellschafter durch Dritte 
(§ 4) sowie die Stimmbindungsverträge (§ 5). Ein Blick auf die Paralleldiskus-
sion im Vereinsrecht schließt die rechtliche Bestandsaufnahme ab (§6). Dabei 
geht es nicht um eine umfassende Aufarbeitung aller den Außeneinfluß betref-
fender Einzelfragen. Die Aufgabe besteht vielmehr darin, die wichtigsten Mei-
nungsstränge und vor allem die hauptsächlichen Argumentationsmuster sicht-
bar zu machen. Auf dieser Basis soll dann versucht werden, allgemeine Maßstä-
be für die Grenzziehung bei der Preisgabe von Selbstbestimmung im Gesell-
schaftsrecht zu entwickeln (§§7-10) und diese schließlich in einzelnen Pro-
blemfeldern zu erproben (§§11-14). 



1. Teil 

Tatsächliche und rechtliche Bestandsaufnahme 

§2 Arten und Funktionen des Außeneinflusses im 
Gesellschaftsrecht 

A. Zielsetzungen 

Die Gründe, die Gesellschafter dazu veranlassen können, Außenstehenden 
Einfluß auf den Entscheidungsprozeß und das Handeln der Gesellschaft einzu-
räumen, sind in der Literatur bereits verschiedentlich beschrieben worden und 
deshalb hier nur kurz und unter Beschränkung auf die wichtigsten Aspekte zu 
rekapitulieren1. 

I. Integration gesellschaftsexterner Kompetenzen 

Ein Hauptmotiv für die Beteiligung von Nichtgesellschaftern am Willensbil-
dungsprozeß der Gesellschaft ist das Interesse an der Nutzung externen unter-
nehmerischen, technischen oder juristischen Sachverstandes2. Besonders au-
genfällig ist dies bei Familienunternehmen, die über eine lange Tradition verfü-
gen und nunmehr in der Hand einer Erbengeneration liegen, die zwar an ihrem 
Beteiligungsbesitz festhält, eigene unternehmerische Aktivität in der Gesell-

1 Vgl. zum Gegenstand der folgenden Ausführungen insb. Bürkle, Rechte Dritter, S. 1 ff.; 
Herfs, Einwirkung Dritter, S. 41 ff.; 162f.; Hölters, Beirat, S.3ff.; Hoßauer, Beirat, S. 1 f., 64ff.; 
Joussen, Gesellschafterabsprachen, S.26ff.; Voormann, Beirat, S. 5ff. Konkrete Fallbeispiele fol-
gen auf S. 14ff. 

2 Barbasch, Probleme der Familien-KG, S. 145; Bürkle, Rechte Dritter, S.2f.; Hennerkes/ 
May, NJW 1988,2761,2762f.; Herfs, Einwirkung Dritter, S.41; Hinterhuberl Minrath, BB 1991, 
1201,1202f.; Hölters, Beirat, S. 3Joussen, Gesellschafterabsprachen, S.34f.; Ostrowski, DB 1965, 
1569f.; Robertz, MittRhNotK 1991,239,240; Werner, ZHR 145 (1981), 252f.; Westhoff, Banken-
vertreter, S. 17; Wiedemann, ZIP 1997,1565,1566; Voormann, Beirat, S. 6ff.; lOff. Die einschlägi-
gen rechtstatsächlichen Untersuchungen zeigen, daß dieser Aspekt sowohl aus der Sicht der Ge-
sellschafter als auch derjenigen der Beiratsmitglieder in der Praxis von besonderer Bedeutung ist, 
vgl. Gaugler!Heimburger, Beiräte, S.41 sowie Vogler, Beirat im Familienunternehmen, S. 135. 
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schaft aber nicht entfalten kann oder will3. Auch die Anleger bei einer Publi-
kumsgesellschaft verfügen typischerweise nicht selbst über unternehmerischen 
Sachverstand4. Ganz generell wird angesichts der zunehmenden Komplexität 
wirtschaftlicher und rechtlicher Zusammenhänge Gesellschaftern häufig daran 
gelegen sein, sich bei der Führung des Unternehmens der Hilfe Außenstehender 
zu bedienen. Denkbar sind insofern die Einräumung von Beratungsfunktionen, 
aber auch die unmittelbare Verlagerung von Kontroll- oder Entscheidungsbe-
fugnissen auf Personen, denen die Gesellschafter ihr Vertrauen schenken: dem 
langjährigen Rechtsanwalt, dem Vertreter der Hausbank, dem ausgeschiedenen 
Seniorchef des Unternehmens oder auch dem besonders qualifizierten Mitar-
beiter. 

II. Überwindung gesellschaftsinterner Interessenkonflikte 

Auseinandersetzungen zwischen den Gesellschaftern können notwendige 
Entscheidungsprozesse verzögern oder sogar blockieren, wenn mehrere Ge-
sellschafter oder Gesellschaftergruppen zu gleichen Teilen vertreten sind5. 
Auch hier sind insbesondere Familiengesellschaften betroffen. Die Gesellschaf-
ter bedienen sich zur Vermeidung und Uberwindung derartiger Situationen 
häufig Außenstehender, die das Vertrauen aller Beteiligter genießen und dann 
als neutrale Schlichtungsinstanz fungieren6. Abgesehen von Beratungsaufgaben 
werden Nichtgesellschaftern dazu entweder schiedsgutachterliche Tätigkeiten 
im Sinne der §§317ff. BGB überantwortet - beispielsweise bei der Festsetzung 
von Abfindungen ausscheidender Gesellschafter7 - oder aber auch das Stichent-

3 Zur Familiengesellschaft insb. Barhasch, Probleme der Familien-KG, S. 142ff.; Hennerkes/ 
Binz/May, DB 1987, 469ff.; Hennerkes/May, NJW 1988, 2761ff.; Hinterhuberl Minrath, BB 
1991, 1201 ff.; Ruter/Thümmel, Beiräte in mittelständischen Familienunternehmen, 1994; Vog-
ler, Die Aufgabe des Beirats im Familienunternehmen, 1990. Die umgekehrte Zielsetzung, näm-
lich das Verhindern externer Einflußnahme bei Nachfolgevorgängen in Familiengesellschaften 
behandelt Staib, Die Sicherung des Familieneinflusses auf die Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung durch Kontrolle der mitgliedschaftlichen Ubertragungsvorgänge (1997). 

4 Grote, Anlegerschutz, S.69f.; Immenga, ZGR 1974, 385, 386. 
5 Nicht die Beteiligung am gesellschaftsinternen Entscheidungsprozeß und deshalb auch 

nicht den Gegenstand der vorliegenden Untersuchung betreffen Klauseln i.S. des § 1025 ZPO, 
die im Interesse einer beschleunigten und kostengünstigeren Abwicklung Rechtsstreitigkeiten 
unter den Gesellschaftern oder im Verhältnis zur Gesellschaft Schiedsgerichten übertragen. Vgl. 
zu derartigen Vereinbarungen bei der GmbH zuletzt ausführlich BGH 29.3.1996 - II ZR124/95 
- (AG 1996,318 = BB 1996,1074 m. Anm. Ebenroth/Bohne, BB 1996,1393 = WM 1996,856 = JZ 
1996,1017 m. Anm. Schlosser)-, ferner Bork ZHR 160 (1996), 374ff.; K. Schmidt, ZHR 162 (1998), 
265 ff. 

6 Fleischer, Zusatzorgan, S. 101 ff.; Herfs, Einwirkung Dritter, S.41; Hinterhuberl Minrath, 
BB 1991,1201,1204; Hofbauer, Beirat, S. 76ti.; Hölters, Beirat, S. 17ff.; Immenga, GmbHR 1971, 
107, llOff.; Voormann, Beirat, S.35ff. 

7 Hölters, Beirat, S.20. 
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scheidungsrecht zur Uberwindung von Pattsituationen zwischen den Gesell-
schaftern8. 

III. Veränderungen in der Zusammensetzung der Gesellschafter 

1. Nachfolgeprobleme bei Generationswechseln 

Insbesondere bei der Familienpersonengesellschaft, aber auch bei der perso-
nalistisch geprägten GmbH führt ein Generationswechsel zu Schwierigkeiten, 
wenn die Nachkommen noch minderjährig oder aus anderen Gründen zeitwei-
se nicht in der Lage sind, die Gesellschafterrolle aktiv wahrzunehmen9. Für den 
Fall des Todes eines Gesellschafters soll dann die Kontrolle der Erben oder gar 
die Ausübung ihrer Gesellschafterrechte durch Dritte für Kontinuität sorgen. 
In der Praxis werden dazu oft Beiräte eingesetzt10. Erfolgt der Generations-
wechsel schon zu Lebzeiten des ausscheidenden Gesellschafters, kann diesem 
daran gelegen sein, für eine gewisse Zeit oder auch auf Dauer Einfluß auf die 
Geschicke der von ihm zuvor (mit)geprägten Gesellschaft zu nehmen. Dazu 
wird er sich Zustimmungsrechte bei bestimmten Entscheidungen einräumen 
oder sich gar selbst als (Fremd)Geschäftsführer bestellen lassen und diese Posi-
tion durch zusätzliche Regelungen besonders abzusichern suchen. 

2. Aufnahme neuer Gesellschafter 

Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen oder die Aufnahme zusätzlicher 
Gesellschafter wird manchmal durch schuldrechtliche Vereinbarungen flan-
kiert, die dem oder den neu aufzunehmenden Gesellschaftern schon im Vorfeld 
Einfluß auf wichtige Entscheidungen geben. Möglich sind insofern Verpflich-
tungen der Gesellschaft oder auch Stimmbindungsverträge einzelner oder aller 
Gesellschafter hinsichtlich bestimmter Strukturveränderungen, Personalent-
scheidungen oder auch Geschäftsführungsmaßnahmen11. Umgekehrt kann 
auch ein ausscheidender Gesellschafter ein Interesse daran haben, daß Beschlüs-
se der Gesellschaft, etwa über ihn noch betreffende Gewinnansprüche, in sei-

8 Voormann, Beirat, S. 37f. 
9 Bürkle, Rechte Dritter, S. 2; Fleischer, Zusatzorgan, S. 13; Helm/Wagner, BB 1979,225, 226; 

Hennerkes/May, NJW 1988, 2761, 2762; Herfs, Einwirkung Dritter, S.41f.; Hinterhuberl Min-
rath, BB 1991,1201,1203f.; Hölters, Beirat, S. 3\Joussen, Gesellschafterabsprachen, S. 58; Römer, 
DB 1964, 175ff.; Voormann, Beirat, S.39ff. 

10 Vgl. auch die Ergebnisse der rechtstatsächlichen Untersuchungen von GauglerlHeimbur-
ger, Beiräte, S. 67ff. und Vogler, Beirat im Familienunternehmen, S. 135, 166ff., 291 ff. 

11 Herfs, Einwirkung Dritter, S. 162, 168; Vossius, BB 1988, Beil. 5 S.2, 9f. 
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nem Sinne ausfallen. Eine rechtliche Handhabe könnte eine entsprechende 
Stimmbindungsvereinbarung mit dem Erwerber seines Gesellschaftsanteils bie-
ten12. 

3. Umgehung gesellschaftsvertraglicher Schutzregelungen 

Ganz anders gelagert sind die Interessen, wenn zwischen einem Gesellschaf-
ter und einem Dritten Vereinbarungen getroffen werden, mit deren Hilfe letzte-
rem faktisch eine Gesellschafterstellung eingeräumt werden soll, obwohl dies 
mit den Regeln des Gesellschaftsvertrags kollidiert. Dieser kann vorsehen, daß 
zur Wahrung der Zusammensetzung des Gesellschafterkreises oder zur Verhin-
derung einer Abhängigkeit der Gesellschaft die Übertragung eines Gesell-
schaftsanteils die Zustimmung der übrigen Gesellschafter voraussetzt, oder daß 
zu deren Gunsten ein Vorkaufsrecht festgelegt wird. Der veräußerungswillige 
Gesellschafter und der potentielle Erwerber könnten versucht sein, das Schei-
tern eines formellen Übertragungsvorgangs infolge derartiger Schutzregelun-
gen zu umgehen, indem sich der Gesellschafter gegen eine entsprechende Ge-
genleistung vertraglich zur Ausübung seiner Gesellschafterrechte im Interesse 
des Außenstehenden verpflichtet13. 

IV. Einbeziehung von Geschäftspartnern und „ wirtschaftlichen " 
Gesellschaftern 

1. Einflußnahme im Rahmen langfristig angelegter Zusammenarbeit 

Unternehmen, die zueinander in langfristigem geschäftlichem Kontakt ste-
hen oder vielleicht sogar Kooperationsabkommen geschlossen haben, sichern 
diese Zusammenarbeit manchmal organisatorisch dadurch ab, daß zur Abstim-
mung allgemeiner Fragen der Geschäftspolitik Gremien eingerichtet werden, 
die aus Vertretern der beteiligten Gesellschaften zusammengesetzt sind14. 
Denkbar ist auch die Entsendung von Repräsentanten in bestehende oder neu 
einzusetzende Organe der jeweils anderen Gesellschaft. In ähnlicher Weise 

12 Herfs, Einwirkung Dritter, S. 168; Vossius, B B 1988, Beil. 5 S.2, 9f.; Zutt, Z H R 155 (1991), 
213. 

13 Joussen, Gesellschafterabsprachen, S.38f. 
14 Baumann/Reiss, Z G R 1989, 157, 169ff.; Herfs, Einwirkung Dritter, S.43, 162; Hinterhu-

her/Minrath, BB 1991, 1201, 1203; Voormann, Beirat, S. 8. Zur Entsendung von Vertretern ko-
operierender Unternehmen in den Aufsichtsrat von Aktiengesellschaften Konow, DB 1966,332; 
dazu aus betriebswirtschaftlicher Sicht Schreyögg, A G 1983,278ff. Annähernd ein Drittel der in 
einer rechtstatsächlichen Untersuchung befragten Beiratsmitglieder nahmen ihre Beiratstätigkeit 
im Rahmen von Geschäftsbeziehungen wahr, vgl. Gaugier/Heimburger, Beiräte, S.41. 
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können auch Hauptabnehmer, -lieferanten oder Lizenzgeber einbezogen wer-
den. Besonders intensiv ist der Außeneinfluß dann, wenn auf der Basis eines 
weisungsfreien Betriebsführungsvertrages die gesamte Unternehmenspolitik in 
die Hände Dritter gegeben wird15. 

2. Einflußnahme von Gesellschaftsgläubigern 

Eine besondere Interessenlage im Rahmen der Pflege langfristiger Geschäfts-
beziehungen entsteht im Verhältnis zwischen Gesellschaften und Banken sowie 
anderen Gläubigern mit einem längerfristigen Engagement. Hier kann von Sei-
ten der Unternehmen die Einbindung etwa einer Bank durch Begründung insti-
tutionalisierter persönlicher Kontakte gewünscht sein16. Umgekehrt können 
Banken und sonstige Gläubiger bestrebt sein, über Kontrollrechte im Bereich 
der Geschäfts- und Personalpolitik Einfluß auf die Geschicke der Schuldnerge-
sellschaft zu nehmen, etwa die Verwendung von Kreditmitteln zu überwachen 
oder bei Investitionsmaßnahmen mitzureden, um auf diese Weise mittelbar die 
Begleichung ihrer Forderungen steuern zu können17. Häufig ist der äußere An-
laß für die Installation solcher Kontrollmöglichkeiten ein umfassendes Sanie-
rungskonzept18. 

3. Einflußnahme „wirtschaftlicher" Gesellschafter 

An einer Einwirkung auf die Entscheidungsprozesse einer Gesellschaft ist 
Dritten regelmäßig dann besonders gelegen, wenn sie - ohne formal die Gesell-
schafterstellung innezuhaben - wirtschaftlich an ihr beteiligt sind19. Neben dem 
Nießbrauch, der Unterbeteiligung und der stillen Gesellschaft gilt dies vor al-
lem für treuhänderisch gehaltene Gesellschaftsanteile. Die Einflußmöglichkei-
ten des oder der Treugeber werden manchmal durch den Gesellschaftsvertrag 
oder durch Stimmbindungsvereinbarungen verstärkt und reichen von bloßen 
Kontrollrechten bis zur faktischen Ausübung der Gesellschafterrechte. Prakti-

15 Herfs, Einwirkung Dritter, S. 163; ausf. Huber, ZHR 152 (1986), 1, 9ff. 
16 Westhoff, Bankenvertreter, S. 18. 
17 Bürkle, Rechte Dritter, S. 1; Helm/Wagner, BB 1979, 225, 226; Herfs, Einwirkung Dritter, 

S. 43; Hölters, Beirat, S. 4; Hoßauer, Beirat, S. 71 ff.; Huble, Beirat, S. 4; Voormann, Beirat, S. 43f.; 
Westhoff, Bankenvertreter, S.21f. Vgl. zur rechtstatsächlichen Bedeutung dieses Motivs aus Sicht 
von Beiratsmitgliedern Gaugier/Heimburger, Beiräte, S.41: Annähernd 38% der befragten Bei-
ratsmitglieder nannten als Motiv für den Beitritt die Wahrnehmung eigener geschäftlicher Inter-
essen bzw. solcher des Arbeitgebers. Bei den im Bankensektor tätigen Beiratsmitgliedern lag die 
Quote sogar bei 65% (a.a.O.S.45). 

18 Herfs, Einwirkung Dritter, S. 43. 
19 Bürkle, Rechte Dritter, S.2; Herfs, Einwirkung Dritter, S.43. 



10 $ 2 Arten und Funktionen des Außeneinflusses im Gesellschaftsrecht 

sehe Relevanz hat die Treuhand insbesondere bei der Publikumskommanditge-
sellschaft erlangt, bei der wenige Gesellschafter, meist die Gründungsmitglie-
der, als Treuhänder Kommanditanteile für eine Vielzahl außenstehender Kapi-
talanleger innehaben20. 

V. Mitspracherechte öffentlicher Interessenträger 

Bedient sich die öffentliche Hand zur Erfüllung ihrer Zielsetzungen privat-
rechtlicher Gesellschaftsformen, so stellt sich regelmäßig die Frage nach der Be-
rücksichtigung dieser Belange bei der Willensbildung der Gesellschaft. Solange 
staatliche Stellen selbst als Gesellschafter beteiligt sind, geht es - abgesehen von 
statutarischen Festlegungen der öffentlichen Zielsetzung - vor allem um die Si-
cherung derartiger Interessen durch eine Privilegierung des öffentlichen Gesell-
schafters bei der Wahrnehmung von Stimmrechten und insbesondere bei Perso-
nalentscheidungen21 sowie durch Entsendung weisungsgebundener Vertreter in 
Aufsichtsorgane22. Vor allem auf kommunaler Ebene kommt es - in den letzten 
Jahren zunehmend unter dem Eindruck eines generellen Privatisierungstrends -
darüber hinaus zur Verlagerung öffentlicher Aufgaben auf Private ohne An-
teilsbeteiligung der öffentlichen Hand. Auch in diesen Fällen suchen öffentliche 
Interessenträger nach Wegen, um über die öffentlich-rechtlichen Einflußmög-
lichkeiten des Wirtschaftsverwaltungsrechts hinaus Belangen des Gemeinwohls 
mittels gesellschaftsrechtlicher Gestaltungsmittel Geltung zu verschaffen23. Ei-
ne ähnliche Interessenlage kann auch bei gemeinnützigen Gesellschaften beste-
hen24. 

VI. Arbeitnehmermitbestimmung und Mitarbeiterbeteiligung 

Eine Variante des Außeneinflusses im Gesellschaftsrechts ist schließlich auch 
die Beteiligung von Arbeitnehmervertretern im Rahmen der Unternehmens-
mitbestimmung. Externe Gewerkschaftsvertreter, aber auch belegschaftsange-
hörige Arbeitnehmer haben als Nichtgesellschafter teil am internen Willensbil-

20 Herfs, Einwirkung Dritter, S.100; Häffer, ZGR 1980, 320, 354ff.; Maulhetsch, Beirat, 
S.32ff., 114ff.; Voormann, Beirat, S. 18; vgl. ferner den Fall der sog. kupierten Publikumskom-
manditgesellschaft, bei der ein Treuhänder für eine Vielzahl außenstehender Anleger auftritt (da-
zu etwa Grundmann, Treuhandvertrag, S.489ff.; Kapitza, Kupierte Publikums-KG, 1996). 

21 Dazu zuletzt etwa Schön, ZGR 1996, 429ff.; Schwintowski, NJW 1995, 1316ff.; Span-
nowsky ZHR 160 (1996), 560ff. 

22 Erle/Becker, NZG 1999, 58ff.; Harder/Ruter, GmbHR 1995, 813ff. 
23 Bürkle, Rechte Dritter, S. 1; Schilling, BB 1995, 109, 110; vgl. auch schon Bondi, FS Lieb-

mann (1920), S.278. 
24 Schilling, BB 1995, 109, 110. 
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